
Oberschule „Am Knöchel“ Sebnitz                               23.02.2015 
Nutzerordnung für alle von der Oberschule genutzten Computer und deren Zubehör  
 

Allgemeine Regeln 
1. Jeder Nutzer ist zum sorgsamen Umgang mit allen Geräten verpflichtet. 
2. Die Schultaschen dürfen nicht mit an den Computerarbeitsplatz genommen werden.  
3. Das Essen und Trinken ist im Informatik-Fachraum und in der Nähe aller anderen Computer untersagt. 
4. Störungen oder Schäden sind unverzüglich zu melden.  
5. Für fahrlässig und vorsätzlich verursachte Schäden haftet der Verursacher. Die vorsätzliche Beschädigung kann zur 
Anzeige gebracht werden. Darüber hinaus kann der handelnden Person die weitere Nutzung dieser Geräte auf Dauer 
oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden. 
6. Nach Beendigung der Nutzung wird der Arbeitsplatz ordentlich verlassen, der PC ist  herunterzufahren bzw. bei einer 
unmittelbaren Nachnutzung abzumelden.  
7. Veränderungen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten Computersysteme und des 
Netzwerkes (z.B. durch das Einschleusen von Viren, Würmern oder Trojanischen Pferden) sowie Manipulationen an der 
schulischen Hardwareausstattung sind untersagt. Fremdgeräte dürfen nicht ohne Zustimmung eines Lehrers 
angeschlossen werden. 
8. Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstige Unbrauchbarmachen von Daten, die auf den von der Schule 
gestellten Computern von anderen Personen als dem jeweiligen Nutzer gespeichert wurden, ist grundsätzlich 
untersagt. Automatisch geladene Programme (wie Virenscanner) dürfen nicht deaktiviert oder beendet werden. 
9. Wer unbefugt Software von den Computern kopiert, kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 
 

Umgang mit dem Internet 
1. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts, sind zu 
beachten. Es ist vor allem verboten, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische oder sonst jugendgefährdende 
Inhalte aufzurufen oder zu speichern. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, sind die Anwendung zu 
schließen und der Vorgang zu melden.  
2. Der Download, d.h. das Kopieren, von Dateien (vor allem von Musikstücken und Filmen), die in so genannten File-
Sharing-Netzwerken angeboten werden, ist untersagt. Auch die Umgehung von Kopierschutzmechanismen ist generell 
nicht erlaubt. 
3. Wer unbefugt Software aus dem Netz kopiert oder verbotene Inhalte nutzt, kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt 
werden. 
4. Schülerinnen und Schüler dürfen im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten weder im Namen der Schule noch im 
Namen anderer Personen oder selbstverpflichtend Vertragsverhältnisse aufgrund von Angeboten in Informations- und 
Kommunikationsdiensten eingehen. Es dürfen keine für die Schule kostenpflichtigen Dienste im Internet in Anspruch 
genommen werden. 
5. Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, jugendgefährdende, beleidigende oder sonst 
strafrechtlich verbotene Inhalte im Internet zu veröffentlichen, zu versenden oder sonst zugänglich zu machen. Ferner 
dürfen Inhalte, die dem Ansehen oder dem Erscheinungsbild der Schule schaden, nicht verbreitet werden. 
6. Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, ihre persönlichen Daten (z.B. Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse 
oder ähnliches) von den Schulcomputern aus im Internet, etwa in Chats oder Foren, bekannt zu geben. 
 

Schlussvorschriften 
1. Die Schule ist zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und zu kontrollieren. 
Darüber hinaus können bei der Inanspruchnahme von schulischen Computersystemen die zur Sicherung des Betriebs, 
zur Ressourcenplanung, zur Verfolgung von Fehlerfällen und zur Vermeidung von Missbrauch erforderlichen 
personenbezogenen Daten elektronisch protokolliert werden. Die für die Administration zuständige Person ist 
berechtigt, zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Netzwerkbetriebes oder zur Vermeidung von 
Missbräuchen Zugriff auf die Daten der Nutzer zu nehmen.  
2. Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe 
durch Aushang in der Schule in Kraft.  
3. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung auch 
schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Anwendung kommen sowie im besonders schweren Fall auch  gegebenen-
falls zivil- oder strafrechtliche Folgen haben. 
4. Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung jederzeit ganz oder teilweise zu ändern. Über 
Änderungen werden alle Nutzer durch Aushang informiert. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
Jörg Hubert, Schulleiter 
 


